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Die digitale Transformation ist eine enorme 
Chance für die baden-württembergische In-
dustrie, um ihre internationale Wettbewerbs-
fähigkeit langfristig behaupten zu können. 
Gleichzeitig führen die digitalen Veränderun-
gen zur Verunsicherung der Beschäftigten, 
denn der technologische Fortschritt könnte 
auch den Verlust von Arbeitsplätzen bedeuten. 
Die vergangenen Technologiesprünge haben 
jedoch gezeigt, dass dabei immer auch neue, 
anspruchsvolle Arbeit geschaffen wurde. Je 
komplexer die automatisierten Abläufe, desto 
qualifizierter müssen die Menschen sein, die sie 
steuern.

Die vierte industrielle Revolution ist bereits voll 
im Gange. Eine Vielzahl von innovativen, tech-
nologischen Lösungsansätzen wurde bereits 
entwickelt, um die intelligente Vernetzung von 
Menschen, Maschinen und Produkten Realität 
werden zu lassen. Um Digitalisierungsprojekte 
innerhalb von Unternehmen erfolgreich umzu-
setzen, müssen wir die Beschäftigten frühzeitig 
und umfassend in den Transformationsprozess 
einbeziehen. Damit kann sozialen sowie orga-

nisatorischen Hemmnissen rechtzeitig begeg-
net werden.

Die Akzeptanz der Beschäftigten für neue 
Technologien, Produkte und Prozesse wird 
ausschlaggebend dafür sein, ob Unternehmen 
sich erfolgreich im digitalen Wandel behaupten 
werden. Digitale technische Lösungen im Um-
feld von Industrie 4.0 erfordern oftmals eine 
umfassende Bereitschaft der Beschäftigten, 
sich den verändernden Qualifikationsprofilen 
anzupassen. Die Umsetzung von Industrie 4.0 
wird also nur gemeinsam in Form einer koope-
rativen Gestaltung des digitalen Wandels im 
Betrieb funktionieren. 

Das Workshopkonzept des „Transformations-
beschleunigers“ unterstützt Unternehmen bei 
der Umsetzung von Industrie 4.0-Projekten im 
eigenen Betrieb und den damit einhergehenden 
Veränderungen der Arbeitsorganisation, der 
Arbeitsbedingungen und der Qualifikationsan-
forderungen.

Lassen Sie uns gemeinsam Gestalter der Indus-
trie 4.0 werden!

Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut MdL

Ministerin für Wirtschaft, Arbeit und 
Wohnungsbau Baden-Württemberg

Gestalter der Industrie 4.0
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Industrie 4.0-Projekte sollen in Betrieben zu 
besseren Arbeitsergebnissen oder einer höhe-
ren Effizienz führen. So ist häufig der Plan. 
Doch in der Wirklichkeit kommen viele Digi-
talisierungs- und Industrie 4.0-Projekte viel zu 
spät, dauern lange und führen zu innerbetrieb-
lichen Konflikten zwischen den Führungskräf-
ten, IT, Betriebsräten, Mitarbeitenden. Oder sie 
werden gar aus den verschiedensten Gründen 
gestoppt. Wichtige Akteure sind häufig nicht 
eingebunden, erfahren zu spät von den Projek-
ten, werden bewusst außen vor gelassen oder 
schlichtweg vergessen.

Dagegen sind erfolgreiche Industrie 4.0-Pro-
jekte mehr als die Einführung neuer Hard- und 
Software: Sie berücksichtigen gleichermaßen 
die Perspektive der Beschäftigten, der Arbeits-
organisation und der Technik sowie deren 
Schnittstellen. Die relevanten Akteure bringen 
ihre jeweiligen Kompetenzen ein und tragen so 
zu einer erfolgreichen Umsetzung bei: 

 • Geschäftsführungen mit ihren Führungs-
kräften wie Produktionsleitern, Lean 
Managerinnen bzw. Verantwortlichen für 
das Produktionssystem;

 • IT- und Industrie 4.0-Experten und -Ex-
pertinnen;

 • Verantwortliche aus Personalabteilungen 
bzw. Personalentwicklung;

 • Betriebsrätinnen und Betriebsräte sowie
 • die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 

Betriebs.

Hier kommen Akteure aus Personalabteilungen 
und Betriebsräte ins Spiel: Sie haben „kraft ih-
res Amtes“ und ihrer fachlichen Qualifikatio-
nen die größten Erfahrungen mit Personal- und 
Organisationsentwicklung sowie mit der Aus-
gestaltung des betrieblichen Sozialsystems. Sie 

planen und gestalten Organisationsänderun-
gen, Führungs- und Personalentwicklungskon-
zepte, Aufgabenzuschnitte und die konkreten 
Arbeitsbedingungen der Beschäftigten. Wenn 
Akteure und Akteurinnen aus Personalabtei-
lungen und aus Betriebsräten von sich selbst 
ein Rollenverständnis als aktive und kompeten-
te Gestalter/Gestalterinnen leben, beschleuni-
gen sie mit ihrer Tätigkeit die Transformation 
des Betriebs in die Industrie 4.0.

Das Workshopkonzept des „Transformations-
beschleunigers“ befähigt Verantwortliche aus 
Personalabteilungen und Betriebsräte dazu, 

Industrie 4.0 legt den Fokus der Digitalisie-
rung auf  die industrielle Produktion mit einer 
globalen Vernetzung von Maschinen, Lager- 
und Logistiksystemen sowie Betriebsmitteln; 
der Begriff  bezeichnet eine industriepoliti-
sche Strategie der deutschen Industrie.

Digitalisierung: führt durch Vernet-
zung, Informationstransparenz und 
räumliche sowie zeitliche Flexibili-
tät zu deutlichen Änderungen von 
Arbeitsabläufen.

Personalabteilung und Betriebsrat  
als Transformationsbeschleuniger in die Industrie 4.0
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Soziotechnisches System: Das Zusammenwirken von Menschen 
und Maschinen in Betrieben als Produktionssystem wird in ver-
schiedenen Konzepten aufgegriffen. In der Industriesoziologie 
prägten Hartmut Hirsch-Kreinsen und Michael ten Hompel den 
Begriff  des „soziotechnischen Systems“, in der Psychologie eta-
blierte Eberhard Ulich dazu den Begriff  des TOM-Konzepts als 
Zusammenwirken von Technik, Organisation und Menschen.

Abbildung 1: Technik, Beschäftigte und Arbeits- 
organisation als „soziotechnisches System“, eigene Darstellung

in einem standardisierten Prozess betriebliche 
Industrie 4.0-Projekte zu begleiten und die 
Veränderungen der Arbeitsorganisation, der 
Arbeitsbedingungen und der Qualifikationsan-
forderungen mit Maßnahmen der Personalent-
wicklung zu unterstützen. 

In strukturierten Workshops erarbeiten Ver-
antwortliche aus Personalabteilungen und Be-
triebsräte, Betriebsrätinnen mit Handlungs-
leitfäden und Erfassungsrastern ihren eigenen 
Blick auf  einen konkreten betrieblichen Indus-
trie 4.0-Use Case. So können sie die Auswir-
kungen auf  Beschäftigte, Veränderungen der 
Arbeitsbedingungen und neue Qualifikations-
anforderungen abschätzen und Beschäftigte 
bei den anstehenden Veränderungen gezielt 
unterstützen. Insgesamt erhöht sich damit die 
Kompetenz, Sprachfähigkeit und Partizipation 
der Akteure aus Personalabteilungen und Be-
triebsräten, so dass auch zukünftige Digitalisie-
rungsprojekte beschleunigt werden. 

Die Projektidee zum „Transformationsbe-
schleuniger“ wurde gemeinsam von Vertrete-
rinnen und Vertretern aus Personalabteilungen, 
Betriebsräten, Forschungseinrichtungen und 

Verbänden in der „Allianz Industrie 4.0“ beim 
Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Woh-
nen Baden-Württemberg entwickelt. Die IMU 
Institut GmbH und das Fraunhofer IAO ha-
ben die Umsetzung des Projekts übernommen. 
Mit Unternehmen und Vertretern der Allianz 
Industrie 4.0 Baden-Württemberg wurden die 
Zwischenergebnisse wieder diskutiert und die 
nächsten Schritte auf  den Weg gebracht.

Projektergebnisse und betriebliche Erfahrun-
gen aus der Projektarbeit werden in dieser Bro-
schüre zusammengefasst.
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Der „Transformationsbeschleuniger“ 
als Workshopkonzept

Die erfolgreiche Transformation in die Indus-
trie 4.0 geht mit tiefgreifenden Veränderungen 
im Unternehmen einher. Wenn Personalver-
antwortliche und Betriebsräte die technischen 
Veränderungen der Industrie 4.0 unterstüt-
zen sollen und wollen, müssen sie einige He-
rausforderungen überwinden. Dazu wurde im 
Projekt „Transformationsbeschleuniger“ ein 
Workshopkonzept entwickelt, dass die Akteure 
und Akteurinnen am Beispiel eines konkreten 
Industrie 4.0-Use Case Schritt für Schritt an 
eine aktive Gestaltungsrolle heranführt. 

Dabei werden fünf  inhaltlich aufeinander auf-
bauende Themenstellungen bearbeitet und 
durch einen kompetenten Moderator unter-
stützt, der fallweise auch Coaching-Techniken 
einsetzt:

 • sich das eigene Rollenverständnis bewusst-
machen und gegebenenfalls modifizie-
ren – hin zum aktiven Mit-Gestalter der 
Industrie 4.0;

 • ein gemeinsames Verständnis des konkre-
ten Industrie 4.0-Use Case entwickeln und 
die sich daraus ergebenden Veränderungen 
der Tätigkeiten ableiten;

 • die Auswirkungen auf  die Arbeitsbedin-
gungen einschätzen und eigene Vorschläge 
zur Unterstützung der Veränderungen bei 
Wahrung guter Arbeitsbedingungen ent-
wickeln – Industrie 4.0-Projekte konkret 
gestalten!

 • die Anforderungen an Qualifikationen 
und Kompetenzen, sowie an Organisati-
on und Führungskonzepte des Industrie 
4.0-Use Case ableiten und Maßnahmen 
zur vorbereitenden Personalentwicklung 
vorschlagen sowie 

 • letztlich einen kooperativen Gestaltungs- 
und Einführungsprozesses unter aktiver 
Beteiligung von Personalabteilungen und 
Betriebsräten nachhaltig etablieren.

Das beschriebene Vorgehen kann in Eigenregie 
von den betrieblichen Akteuren abgearbeitet 
werden. Aufbauend auf  den vorhergehenden 
Arbeitsschritt entwickeln Personalverantwort-
liche und Betriebsräte so eigene Gestaltungs-
impulse und unterstützen damit Industrie 
4.0-Projekte. 
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2) Industrie 4.0-
Anwendungsfälle und 
Tätigkeitsveränderun-

gen verstehen

3) Veränderung 
der Arbeits-

bedingungen
erkennen und 

gestalten

4) PE-/OE-
Maßnahmen zur 
Unterstützung 

der Industrie 4.0 
ableiten

5) kooperativen 
Gestaltungs-

prozess etablieren

1) eigene Rolle 
erkennen und in 
die Gestaltung 

kommen

Aus den Projektbeispielen heraus hat sich je-
doch die Unterstützung durch externe Mo-
deratorinnen und Moderatoren sowie die 
Durchführung in aufeinander aufbauenden 
Workshops bewährt: Neutrale Dritte erhalten 
in den vorbereitenden Expertengesprächen 
eine gute Darstellung der betrieblichen Digita-
lisierungsstrategie und können diese dann im 
ersten Workshop gemeinsam mit Personalver-
antwortlichen und Betriebsräten zur Einschät-
zung der eigenen Rolle diskutieren. Außerdem 
begegnen sich hier Verantwortliche aus Perso-
nalabteilungen und Betriebsräte auf  Augenhö-
he in einem gemeinsamen Projektteam. 

Die im Projekt „Transformationsbeschleuni-
ger“ entwickelten Tools können so gezielt zur 
Unterstützung der Arbeitsschritte eingesetzt 
werden. Arbeitsergebnisse werden visualisiert 
und dokumentiert. Vorgeschlagen wird dafür 
eine Abfolge von fünf  jeweils ca. zwei- bis drei-
stündigen Workshops, deren Teilnehmerkreis 
mit den betrieblichen Akteuren/Akteurinnen 
abgesprochen wird. Und nicht zuletzt unter-
stützen gemeinsame Workshops das unerläss-
liche kooperative Vorgehen.

Abbildung 2: Arbeitsschritte im Transformationsbeschleuniger  
(eigene Darstellung)

Diese fünf  Schritte werden im Folgenden für 
betriebliche Praktiker dargestellt. 
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Bewusstsein schaffen – die Rollenklärung von Personalabteilung und Betriebsrat

Können, wollen und dürfen – mit diesen drei 
Schlagworten lassen sich die wesentlichen Rah-
menbedingungen für Verantwortliche aus Per-
sonalabteilungen und Betriebsräte (und andere 
betriebliche Akteure/Akteurinnen) zusammen-
fassen:

 • Können sich die Akteure beteiligen – verfü-
gen sie über das erforderliche Wissen und 
die entsprechenden Fähigkeiten? 

 • Wollen sie sich mit eigenen Gestaltungs-
impulsen beteiligen – wollen sie aktiv 
gestalten?

 • Dürfen sie sich einbringen – lassen die 
betrieblichen Rahmenbedingungen, lassen 
die zugewiesenen Aufgaben, Kompe-
tenzen und Ressourcen entsprechende 
Handlungsspielräume und eine aktive 
Mitgestaltung im Unternehmen überhaupt 
zu? Fließen Anregungen und Vorlagen der 
Akteure in Entscheidungen der Geschäfts-
führung ein?

Je nach Kenntnissen der Akteure und Akteu-
rinnen sowie nach betriebsspezifischen Kons-
tellationen können unterschiedliche Rollenbil-
der beobachtet werden: 

 • Bei fehlender Gestaltungsexpertise und 
fehlender Einbindung in Projektplanung 
und -umsetzung agieren Verantwortliche 
aus Personalabteilungen und Betriebsräte 
letztlich nur als Verwalter oder Bewah-
rerinnen bisheriger Arbeitsbedingungen. 

Soweit ihnen möglich, 
werden sie Veränderungen 
ohne ihren Einfluss ableh-
nen und als „Blockierer“ 
von Modernisierungspro-
zessen wahrgenommen. 
Qualifizierung kann dem 
fehlenden Können abhelfen.

 • Wollen und dürfen sie sich intensiv an Ver-
änderungen beteiligen, ohne eigene Ge-
staltungsideen einzubringen, dann über-
nehmen sie die Rolle von „assimilierten 
Unterstützern“. Sie begleiten und befür-
worten die Prozesse, ohne selbst eine ihrer 
Funktion entsprechende Gestaltungsrolle 
einzunehmen.

 •   Zum „verhinderten Gestalter“ oder 
zur „verhinderten 
Gestalterin“ werden 
sie, wenn sie eigene 
Gestaltungskonzepte 

haben und gestalten könnten. Diese aber 
bei betrieblichen Veränderungen nicht 
einbringen wollen oder dürfen.

 • Nur eine konkrete Gestaltungsrolle bei 
aktiver und kompetenter Beteiligung 

Abbildung 3: Betriebliche Rollenvorstellungen in Industrie 4.0- 
Projekten (eigene Darstellung)

„Mir fällt es schwer, in 
unseren IT-Projekten 
spezifische Industrie 
4.0-Projekte zu 
erkennen.“

Mitglied Betriebsrat

„Wir wissen, dass das neue 
MES an unseren Standort 
kommt. Die genaue Anwen-
dung müssen wir uns jetzt 
noch erläutern lassen.“
Verantwortlicher  
Personalabteilung

rollenspezifische Gestaltungsexpertise  (können)

hoch

niedrig

assimilierte
Unterstützung

aktive und kompetente 
Gestaltung

Verwaltung/
Bewahrung

verhinderte
Gestaltung

wollen und 
dürfen

Beteiligungs-
bereitschaft

und -akzeptanz

hoch
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führt zu einer wirksamen Unterstützung 
von Digitalisierungsprojekten. In dieser 
Rolle werden Personalverantwortliche und 
Betriebsräte zu aktiven Befürwortern der 
Digitalisierung. Nur mit Können, Wollen und  
Dürfen werden sie zu Gestaltern des orga-
nisationalen und sozialen Wandels! 

Im Workshopkonzept wird deshalb als erster 
Schritt das eigene Rollenverständnis ermittelt 
und reflektiert. Dazu dienen Fragebögen für 
Verantwortliche aus den Personalabteilungen 
und für Betriebsräte, mit denen sie eine Selbst- 
und Fremdeinschätzung zu ihrer aktuellen 
Rolle und zu Rollenerwartungen bei zukünfti-
gen Industrie 4.0-Projekten ermitteln können 
(Anhang 1a und 1b). Als gute Ergänzung kann 
mit einem erweiterten Personenkreis (IT-Ver-
antwortliche, Geschäftsführung, Produktions-
leitung) die betriebliche Industrie 4.0-Strategie 
aufgenommen werden.

Durch die verwendeten Fragebögen lassen sich 
die Auswertungen des Selbst- und Fremdbilds 
in Diagrammen visualisieren. So zeigt sich 
bei dem Selbstbild des Betriebsrats eines Bei-
spielunternehmens ganz deutlich, dass in der 

Workshop 1: Digitalisierungsstrategie und Rollenverständnis

Beteiligte Geschäftsführung, Digitalisierungsexperten,
Verantwortliche aus Personalabteilungen und Betriebsräte

Ziel Digitalisierungsstrategie erfassen und aktuelle Industrie 4.0-Use Case 
auswählen

Inhalt und Werkzeug unterschiedliche Sichtweisen aufnehmen, Überblick über aktuelle Industrie 4.0-
Use Case schaffen,
Leitfaden für Expertengespräche, Fragebogen zum Selbst- und Fremdbild

se (Wollen/Dürfen) abgebildet werden können. 
Dabei zeigt sich sowohl beim Selbst- als auch 
beim Fremdbild, dass die aktuelle IST-Rolle 
eher als „Verwalter“ bzw. „Bewahrer“ gesehen 
wird (Quadrant unten links), und dass die Ein-
schätzung der gewünschten Rolle (das SOLL) 
dagegen stärker als aktiver und kompetenter 
Gestalter (Quadrant oben rechts) gesehen wird. 
Diese Grafik kann sowohl für die Verantwort-
lichen aus den Personalabteilungen als auch für 
Betriebsräte/Betriebsrätinnen erstellt werden. 
Die Abbildung 5 zeigt die Selbsteinschätzung 
für IST und SOLL von 16 Betriebsräten und 
Betriebsräten bei einem Test des Tools in ei-
nem Seminar.

Ist-Situation die eigene Stärke im Schutz der 
Beschäftigten vor Leistungs- und Verhaltens-
kontrolle sowie in der Interessenvertretung für 
die Beschäftigten gesehen wird. 

Die Betriebsräte verstehen sich als Wächter gu-
ter Arbeitsbedingungen. Gleichzeitig wurden 
Lücken in Bezug auf  Industrie 4.0-Projekte 
und deren konzeptuelle Gestaltung sowie bei 
der Berücksichtigung von Gestaltungsimpulsen 
durch die Betriebsräte deutlich (siehe Abbil-
dung 4). Außerdem können die Antworten auf  
die einzelnen Fragen so codiert werden, dass 
sie im Schaubild des Rollenkonzepts (s. Abbil-
dung 5) auf  der X-Achse (Können) und Y-Ach-
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In den ersten gemeinsamen Workshops mit 
den Personalverantwortlichen, Betriebsräten, 
Werkleitern etc. konnte auf  dieser Grundlage 
zielführend darüber diskutiert werden, welche 
Rolle Personalabteilungen und Betriebsräte 
aktuell einnehmen, ob die gewünschte Zielrol-
le für die betrieblichen Akteure gewünscht ist 

und wie sie diese mit Unterstützung erreichen 
können. Die Rollenklärung dient erst einmal 
zur Selbstreflexion. Dann kann im Abstand 
von zwei bis drei Jahren immer wieder über-
legt werden, ob das Selbst- und Fremdbild so-
wie das eigene Rollenverständnis noch stimmig 
sind oder ob Unterstützung für die Übernah-

Abbildung 4: Unterschied zwischen Eigenbild IST und SOLL bei 
Betriebsräten (eigene Darstellung)

Abbildung 5: Selbsteinschätzung des eigenen Rollen-
verständnisses von IST zu SOLL von 16 Betriebsräten  

(eigene Darstellung)
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me des eigenen Rollenbildes notwendig ist. Im 
nächsten Schritt ist es erforderlich, ein eigenes 
Verständnis von Industrie 4.0 sowie der Gestal-
tung betrieblicher Use Cases aufzubauen – das 
eigene Können möglich zu machen! 
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Industrie 4.0 verstehen – Veränderungen durch den Use Case erkennen

Bei Industrie 4.0-Projekten steht zunächst die 
Technik im Vordergrund – und Verantwortli-
che aus Personalabteilungen sowie Betriebsräte 
sehen sich dabei nicht als Beteiligte. Deutlich 
wichtiger als die Technik sind die Veränderun-
gen der Arbeitsorganisation, der Anforderun-
gen an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und 
der Arbeitsbedingungen. Hierfür müssen sie 
sich ein eigenes Verständnis des Industrie 4.0-
Use Case erarbeiten. Dazu dient ein Muster, 
mit dem die betrachteten Anwendungsfälle be-
schrieben werden. 

Im ersten Schritt geht es für die Verantwortli-
chen in Personalabteilungen und für Betriebs-
räte darum, regelmäßig kurze Infos zu den 
anstehenden Industrie 4.0-Projekten zu erhal-
ten. Dieses umfasst ein Formblatt, mit dem die 
wichtigen Informationen kurz abgefragt wer-

den. Dazu gehören ne-
ben dem Titel auch eine 
kurze Projektbeschrei-
bung mit dem Projekt-
ziel (wie beispielsweise 
eine höhere Effizienz, 
verbesserte Abläufe 

oder ein schnellerer Durchlauf), einer Benen-
nung der betroffenen Standorte und Beschäf-
tigten, die Terminplanung und die Projektver-
antwortlichen sowie die bereits absehbaren und 
erwarteten Auswirkungen auf  Arbeitnehmer 
und Arbeitnehmerinnen.

Im zweiten Schritt geht es um das genaue Ver-
ständnis dafür, wie sich durch den Industrie 
4.0-Use Case die Arbeitsabläufe, die Aufgaben, 
die Tätigkeiten im Einzelnen und damit auch 
die Arbeitsbedingungen verändern. Dazu bietet 
sich eine Prozessanalyse an, die die derzeitige 
Tätigkeit anhand eines Rasters (siehe Anhang 
2b) mit den Arbeitsaufgaben der Beschäftigten, 
den jeweiligen Prozesselementen, den Steue-

rungsimpulsen sowie den Fehlermöglichkeiten 
und deren Behebung darstellt. Ergänzend wird 
auch der neue Ablauf  im Industrie 4.0-Use 
Case im Raster dargestellt. Damit werden die 
Veränderungen der Tätigkeiten deutlich. Für 
die Darstellung von Arbeitsabläufen gibt es 
auch etablierte Darstellungsformen wie BPML 
(Business Process Model and Notation), die 
insbesondere in größeren Unternehmen ver-
wendet werden. Diese werden gegebenenfalls 
auch durch passende Software unterstützt. Auf  
diese betriebliche Praxis können Verantwortli-
che aus Personalabteilungen und Betriebsräte 
aufsetzen, müssen sich aber gegebenenfalls für 
deren Anwendung qualifizieren.

„Jetzt gucken wir erst einmal, wie 
sich die Abläufe verändern und 
fragen hinterher die IT – das ist 
mal andersrum.“

Verantwortliche Personalabteilung

Workshop 2: Industrie 4.0-Use Case verstehen

Beteiligte Verantwortliche aus Personalabteilungen und Betriebsräte, ggf. Digitalisie-
rungsexperte

Ziel ausgewählten Industrie 4.0-Use Case verstehen, Veränderungen der Arbeitsor-
ganisation erfassen

Inhalt und Werkzeug Beschreibung des Use Case erhalten,
mit Hilfe des Rasters die Tätigkeitsveränderungen umfassend aufnehmen

Betriebsräte erfahren eher als Verantwortliche 
in Personalabteilungen von Industrie 4.0-Pro-
jekten, weil sie über die IT-Ausschüsse infor-
miert werden. Außerdem haben sie aus § 90 
BetrVG ein Informationsrecht bei Änderun-
gen an Arbeitsabläufen und Arbeitsplätzen, für 
das sich die Verwendung eines § 90-Formblatts 
anbietet (siehe Muster in Anhang 2a).



9

Mit diesem Verständnis der Veränderungen in 
der Arbeitsorganisation, bei den Arbeitsabläu-
fen und Arbeitsbedingungen kann im nächsten 
Schritt geprüft werden, wie sich Arbeitsbedin-
gungen verändern und welche Gestaltungsim-
pulse Betriebsrat und Personalabteilung in den 
Transformationsprozess einbringen können. 
Die hier dargestellte Prozessanalyse ist die 
Basis für die Analyse und das Verstehen ver-
änderter Arbeitsbedingungen sowie für neuen 
Kompetenzanforderungen im Industrie 4.0-
Use Case, wie sie in den nächsten beiden Ab-
schnitten dargestellt wird.

 
 
 
 
Steuerungsimpulse 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
Prozesselemente 
 
 
 

    

Arbeitsaufgabe 
Beschäftigte/r 
 

1. Übertragen Bestellung 
ins System 

2. Abgleich Adresse, 
Anschrift, 
Produktnummer etc…. 
 

1. Identifizieren Angebot in 
SAP 

2. Vergleichen Angebotsdaten 
mit Bestellung 
 

1. Verfügbarkeit im Lager 
prüfen (SAP) 

2. Prüfung in 
Produktionsplanung 

1. Schreiben 
Bestellbestätigung 

2. Buchen AE 
3. Absenden 

Bestellbestätigung 

Im Fehlerfall 
 

3. Kommentierte 
Rücksendung, Anfrage  

3. Rückfrage Kunden 
4. Rückfrage Vertrieb 
5. Veränderung/ Löschen 

Bestellung  

3. Rückfrage Kunde 
4. Rückfrage Produktion 
5. Rückfrage Vertrieb 

 

 
 
Software BOT 

1. Übertragen Bestellung 
ins System 

2. Abgleich Adresse, 
Anschrift, 
Produktnummer etc…. 

 

1. Identifizieren Angebot in 
SAP 

2. Vergleichen Angebotsdaten 
mit Bestellung 

 

1. Verfügbarkeit im Lager 
prüfen (SAP) 

2. Prüfung in 
Produktionsplanung 

1. Schreiben 
Bestellbestätigung 

2. Buchen AE 
3. Absenden 

Bestellbestätigung 

Eingang 
Bestellung 

Rückfrage
/sendung 

Rückfragen Rückfragen Bestätigung 
an Kunden 

SAP SAP 

Formaler Abgleich 
Bestellung   

Überprüfung Bestellung 
Angebotsdaten   

Überprüfung Liefertermin 
mit Verfügbarkeit   

Absenden 
Bestellbestätigung   

Abbildung 6: Überblick über den Industrie 4.0-Use Case  
(eigene Darstellung)

Abbildung 7: Verständnis des Industrie 4.0-Use Case am Beispiel der Einführung 
eines Software-Bots zur Bestellannnahme (eigene Darstellung)
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Gute Arbeitsbedingungen gestalten – der Transformationsbeitrag aus 
Personalabteilungen und Betriebsräten

Auf  der Grundlage arbeitswissenschaftlicher 
Erkenntnisse wurden im Projekt folgende 
QAB-Dimensionen berücksichtigt:

 • Ergonomie: Aspekte der physischen Ge-
sundheitsvorsorge und der Ausstattung der 
Arbeitsplätze;

 • Komplexität/Variabilität der Arbeitsaufga-
be: Lernförderlichkeit und Abwechslungs-
reichtum in der Arbeit;

 • Leistungsabforderung und Stress: men-
schengerechte Leistungsabforderung und 
Vermeidung von Dauerstress, vor allem 
von negativem Stress durch geringe Ein-
flussnahme auf  Arbeitsmenge und -inhalt;

Industrie 4.0-Projekte sind immer mit Chancen 
und Risiken für die Arbeitsbedingungen der 
Beschäftigten verbunden, deshalb gibt es kein 
einfaches „Dafür“ oder „Dagegen“. Sollen die 
Beschäftigten aktiv zu ihrem Erfolg beitragen, 
müssen sie vom Erhalt guter Arbeitsbedingun-
gen überzeugt sein. Ihre Information und ihre 
Beteiligung sind deshalb Erfolgsfaktoren für 
die betriebliche Transformation. Fehlt beides, 
befürchten Beschäftigte oft Nachteile für sich 
und wehren sich gegen Änderungen.

Deshalb werden die Verantwortlichen der Per-
sonalabteilung und die Betriebsräte im dritten 
Workshop in die Veränderung der Arbeitsbe-
dingungen und die Bewertung der Veränderung 
anhand der QAB-Dimensionen eingeführt 
(QAB – Qualität der Arbeitsbedingungen) und 
bewerten die Veränderungen mit dem QAB-
Check (Anhang 3). 

 • Selbständigkeit: Grad der möglichen Ein-
flussnahme des Beschäftigten auf  seinen 
persönlichen Arbeitsvollzug, beispielsweise 
auf  die Reihenfolge der Aufträge oder ein-
gesetzte Arbeitsmittel;

 • Beteiligung: Berücksichtigung des Beschäf-
tigtenwissens bei Prozessveränderungen, 
Fehleranalyse und der Arbeitsplatzgestal-
tung;

 • Kommunikation und Kooperation: Feed-
back sowie wertschätzende und faire Sozi-
albeziehungen am Arbeitsplatz;

 • Arbeitsplatz- und Entgeltsicherheit: Mini-
mierung von wirtschaftlichen Unsicherhei-
ten.

Tipp: Ob die erwarteten Veränderungen einge-
troffen sind, und wo gegebenenfalls nachge-
steuert werden muss, kann durch eine Beschäf-
tigtenbefragung am Ende einer Pilotphase 
erhoben werden.

Workshop 3: Auswirkungen auf Arbeitsbedingungen und Qualifikation ableiten

Beteiligte Verantwortliche aus Personalabteilungen und Betriebsräte, ggf. mit Beschäf-
tigtenbeteiligung

Ziel Chancen und Risken bei den Arbeitsbedingungen (QAB-Dimensionen) ein-
schätzen und bewerten

Inhalt und Werkzeug Tätigkeitsveränderungen nach verschiedenen Kriterien guter Arbeitsbedingun-
gen bewerten, QAB-Check einsetzen
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In den Use Cases wird es bei einzelnen Di-
mensionen Verbesserungen, bei anderen Ver-
schlechterungen geben. Gemeinsam mit dem 
Beschäftigten kann am besten bewertet wer-
den, ob insgesamt die Verbesserungen oder die 
Verschlechterungen überwiegen. Zudem kön-
nen sie gemeinsam Gestaltungsmaßnahmen 
besprechen, um möglichst gute Arbeitsbedin-
gungen abzusichern und Verschlechterungen 
zu vermeiden.

Die aufgenommenen Veränderungen der Ar-
beitsbedingungen geben Hinweise darauf, 
wo befürchtete Verschlechterungen der QAB 
durch technische Veränderungen des Industrie 
4.0-Use Case abgemildert werden können, oder 
wo organisatorische und Führungskonzepte die 
erkannten Defizite kompensieren und ausglei-
chen können. Schließlich können auch betrieb-
liche Regelungen in einer Betriebsvereinbarung 
helfen, die Nachteile bei der Umsetzung zu 
vermeiden.

Beispielhafte Chancen von  
Industrie 4.0 QAB-Dimension Beispielhafte Risiken von  

Industrie 4.0

Arbeitsmittel stellen sich automatisch 
auf individuelle Nutzer*innen ein, 
Roboter übernehmen physisch anstren-
gende Tätigkeiten

Ergonomie Arbeit an ungeeigneten Geräten (z. B. 
Laptops mit unergonomischer Tastatur), 
Schwindelanfälle durch Datenbrillen, ...

durch Automatisierung werden Men-
schen von Routinearbeiten entlastet

Komplexität Komplexitätsreduktion durch Automa-
tisierung von Wissensarbeit führt zu 
monotoner, lernentwöhnender Arbeit

durch flexibleres Arbeiten höhere Sou-
veränität

Leistung, Stress flexiblere Erreichbarkeit, Arbeitsverdich-
tung durch schnellere Vorgaben, Kon-
trolle durch umfassende Informationen

durch Informationsüberblick und 
dezentrale Entscheidungen hohe 
Selbständigkeit

Selbständigkeit Verlust von Steuerungskompetenz 
durch Automatisation und Workflows

Beteiligung bei Gestaltung von 
Arbeitssystemen und an dezentralen 
Entscheidungen

Beteiligung Maschinen entscheiden und geben vor

Informationen für alle und umfassend 
verfügbar

Kommunikation soziale Interaktionen werden durch 
technische Steuerung ersetzt

effizientere Produktion und damit 
höhere Wettbewerbsfähigkeit

Arbeitsplatz- und 
Entgeltsicherheit

Wegfall von Tätigkeiten und 
Beschäftigungsabbau

„Jetzt können wir die Ver- 
änderungen umfassend beschrei-
ben und uns stärker auf  den 
Erhalt guter Arbeitsbedingungen 
konzentrieren.“

Mitglied Betriebsrat

„Mit den Merkmalen Selb-
ständigkeit, Beteiligung und 
Kommunikation nehmen wir 
gleich in den Blick, wo sich auch 
Führungskräfte ändern müssen.“

Verantwortlicher Personal- 
abteilung

Abbildung 8: Beispiele zu Chancen und Risiken 
von Industrie 4.0-Projekten für die Arbeitsbedin-
gungen (eigene Darstellung)
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Mit dieser Vorarbeit können Verantwortliche 
aus den Personalabteilungen und Betriebsräte 
auf  Grundlage ihrer eigenen Einschätzungen 
und der Diskussion mit den direkt betroffenen 
Beschäftigten eigene Gestaltungsideen entwi-
ckeln. In der Diskussion mit den technischen 
Experten und Planungsverantwortlichen ent-
stehen dann praktikable Lösungen für die Um-
setzung des Industrie 4.0-Use Case, bei dem 
gute Arbeitsbedingungen erhalten bleiben. Das 
jetzt im vierten Schritt folgende Gestaltungs-
raster zeigt beispielhafte Personalentwick-
lungs- und Organisationsentwicklungsmaßnah-
men, mit denen die Umsetzung der Industrie 
4.0-Projekte unterstützt wird.

Abbildung 9: Gestaltungsraster für gute  
Arbeitsbedingungen (eigene Darstellung)

QAB-
Quick-Check

Beispielhafte Gestaltungsoptionen zur Sicherung guter Arbeitsbedingungen

Arbeitsorganisation technische Gestaltung Führung Regelungen
Selbständigkeit

Beschäftigte haben Einfluss auf:

 Arbeitsgeschwindigkeit

 Vorgehensweise, Auftragsreihenfolge

 Arbeitsunterbrechungen

 Zugang zu Informationen

o bessere Einbindung im 
Shopfloormanagement

o Einfluss auf den 
Gesamtprozess/Wertstrom

o Visualisierung am Teamboard

o Springer, Puffer

o digitale Visualisierung

o Zugriff auf Dokumente

o Information des Teams

o konsequentes 
Shopfloormanagement

o Impulse der Beschäftigten 
aufnehmen

o Selbststeuerung der Teams 
unterstützen

o Beteiligung absichern

o individuelle Pausen absichern

o Informationskonzept regeln

o Reklamationsrechte beim 
Betriebsrat

o Teamaufgaben regeln

Beteiligung

Anregungen der Beschäftigten zu:

 Prozessverbesserungen

 Fehlerbehebung

 Gestaltung von Arbeit und Arbeitsplatz

 Anschaffung von Arbeitsmitteln

o Organisation eines 
kontinuierlichen Verbes-
serungsprozesses (KVP) und 
Fehlermanagement

o Systematisches Feedback zum 
Bearbeitungsstatus

o Workshop zur 
Arbeitsplatzgestaltung

o Visualisierung Maßnahmen und 
Status-Feedback

o automatisierte KVP-Meldungen 
(z. B. App)

o Impulse der Beschäftigten 
aufnehmen

o im Shopfloormanagement
aufnehmen, ggf. eskalieren

o Vor-Ort-Klärungen (go-to-
Gemba)

o keine Arbeitsplatz-Änderung 
ohne Beschäftigte

o Beteiligung beim KVP und bei 
Fehlerroutinen regeln,

o Mitarbeiter-Workshops bei 
Arbeitsplatzänderungen regeln

o Reklamationsrechte bei Nicht-
Beteiligung über den Betriebsrat

Ergonomie

Aspekte der physischen 
Gesundheitsvorsorge bei:

 Ausleuchtung, Geräuschpegel, 
Raumtemperatur, Zugluft, Luftqualität

 Gefahrstoffe

 schwere Lasten

 Körperhaltung (stehen, gehen, sitzen)

 Software-Ergonomie 
(benutzerfreundliches User-Interface)

 Unwohlsein, Schwindelgefühle

o Layout anpassen

o Arbeitsabläufe nach 
Körperhaltungen optimieren

o negative Technikwirkungen 
reduzieren

o Rotation mit weniger belasteten 
Arbeitsplätzen

o regelmäßige 
Belastungsrückmeldungen 
visualisieren

o Pausenkonzepte

o Bewegungspausen

o Verbesserung der 
Rahmenbedingungen

o Handhabungen zur 
Unterstützung

o Optimierung Technikeinsatz

o Visualisierung der 
Gesundheitswirkungen

o Gesundheitsschutz ist 
Führungsaufgabe

o Belastungsimpulse der 
Mitarbeitenden einfordern und 
ernst nehmen

o Maßnahmen beschließen und 
verfolgen

o regelmäßige MA-Befragungen

o ergonomische Standards 
vereinbaren

o Gefährdungsbeurteilung 
durchführen

o Reklamationsverfahren bei 
Belastungsproblemen

Komplexität/Variabilität

die Arbeitsaufgabe beinhaltet 
lernförderliche Anforderungen und 
ganzheitliche Arbeitsaufgaben wie:

 planen, ausführen, kontrollieren

 End-to-End-Verantwortung zum Kunden

 umrüsten, reinigen, warten, Instand 
halten

 Störungsbeseitigung

 Rotation, Aufgabenwechsel

 Abwechslungsreichtum

o Integration ganzheitlicher 
Arbeitsaufgaben in das Team

o Rotation im Team und darüber 
hinaus

o Routinen zur Qualifizierung an 
allen Arbeitsplätzen 

o Qualifikationsmatrix und 
Rotationsorganisation

o technische Anlagen und 
Software so gestalten, dass 
Wartung und Konfiguration im 
Team erledigt werden kann

o Visualisierung der 
Rotationspraxis

o Unterstützung der Qualifizierung 
und der Rotation

o Beteiligung der Teams an 
Dispositionsaufgaben

o Selbststeuerung der Teams 
unterstützen

o Mindeststandards für 
Teamarbeit und Rotation regeln

o Qualifizierung unterstützen

o Recht auf Rotation regeln

Kooperation, Kommunikation, 
Rückmeldungen und Information

Die Arbeit ermöglicht wertschätzende und 
faire Sozialbeziehungen bei:

 fachlichen Abstimmungen 

 sozialer Kommunikation

 Kenntnis des Gesamtprozesses

 Rückmeldung zu Arbeitsergebnissen

 Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben

o Ressourcen (Orte und Zeit) für 
Kommunikation verfügbar 
machen

o genügend persönliche Verteilzeit 
für soziale Kommunikation

o regelmäßige und systematische 
Information über den 
Gesamtprozess

o systematische Rückmeldungen 
zum Arbeitsergebnis

o Entgrenzungsschutz bei mobiler 
Arbeit

o Visualisierung des 
Gesamtprozesses

o Visualisierung der 
Fehlerbehandlung

o Freiräume für Kommunikation 
gewähren

o positive und negative Kritik 
zeitnah kommunizieren

o regelmäßige Information zum 
Gesamtprozess

o Mindeststandards für sozialen 
Austausch regeln

o Einbindung der Teams im 
Shopfloormanagement regeln

o Arbeitszeitregelungen treffen, 
die das Privatleben vor 
Arbeitsentgrenzung schützen

Leistungsabforderung und Stress

menschengerechte Leistungsabforderungen 
und Vermeidung von Dauerstress und 
Zeitdruck durch:

 Aufgabenzuschnitte (Zuordnung, Zeit 
und Tätigkeiten bewältigbar)

 verstehbare Aufgaben

 Identifikation mit der Arbeitsaufgabe

 seltene Störungen

 Störungen stressfrei beheben

 kollegiale Unterstützung durch Teams 
und Vorgesetzte

 Beschäftigte von Zielkonflikten 
verschonen

 Transparenz des Arbeitsprozesses ohne 
Verhaltens- und Leistungskontrolle

 Begrenzung von Arbeit, Nicht-
Erreichbarkeit

o zeitwirtschaftliche Grundlage für 
die Zuordnung von 
Arbeitsschritten zu Arbeitszeiten

o Ressourcen für 
Störungsbehandlung einplanen

o Null-Fehlerprinzip als neue 
Fehlerkultur leben

o Zielprioritäten öffentlich machen

o Entgrenzungsschutz bei mobiler 
Arbeit

o Rolle des Teamleiters als 
Unterstützungsfunktion

o Störungsreduktion durch 
vorausschauende Wartung

o besserer Zugriff auf 
Informationen, ggf. durch digitale 
Dokumentation

o Erreichbarkeits-App für 
Vorgesetzte

o Beschränkung der technischen 
Erreichbarkeit in der Freizeit

o Null-Fehler-Kultur leben

o Erreichbarkeit für Mitarbeitende 
sichern

o Mitarbeitende vor Zielkonflikten 
schützen

o klare Regelungen zur Plan- und 
Vorgabezeit-Ermittlung

o Reklamationsreche bei 
Problemen

o keine Erfassung individueller 
Leistungs- und Verhaltensdaten

o Verbot von Personalmaßnahmen 
aufgrund erfasster Daten

o Erreichbarkeit in der Freizeit 
begrenzen

Entgelt und Arbeitsplatzsicherheit

wirtschaftliche Unsicherheiten werden 
minimiert:

 Arbeitsplatzabbau wird ausgeschlossen

 Entgeltstruktur bleibt gesichert

 individuelle Entwicklungschancen

o Qualifizierung in der Arbeit

o Weiterbildung auf neue 
Aufgaben

o Rotation

o wegfallende Arbeitsinhalte 
werden durch neue 
Arbeitsinhalte ersetzt 

o vorausschauende 
Qualifizierungen

o Ertragssicherung durch 
Anwendung neuer Technik

o Technik als Empowerment der 
Mitarbeitenden

o Transparente 
Personalentwicklung für alle 
Beschäftigten

o frühzeitige Reaktion bei 
absehbaren Entwicklungen

o Beschäftigungssicherung

o Qualifizierungsoffensive

o Absicherung der Entgeltstruktur 
als Entwicklungsziel

o Standortentwicklungskonzepte
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Der Einsatz von Industrie 4.0-Anwendungen 
und die Umsetzung weiterer Digitalisierungs-
schritte können zu modifizierten, völlig neuen 
oder wegfallenden Prozessen, Aufgaben und 
Tätigkeiten führen (siehe Abschnitt 2.2). Der 
Wegfall, die Veränderung oder Neugestaltung 
von Tätigkeiten, Aufgaben und Prozessen nach 
Art, Quantität, Qualität oder zeitlicher Lage, 
Dauer oder Ort verändern mehr oder weniger 
offensichtlich die Anforderungen an die Quali-
fikation und Kompetenzen für die Prozessbe-
teiligten und weitere Gruppen von Mitarbei-
tenden. 

Im vierten Workshop wird aufgezeigt, wie Ak-
teure aus der Personalentwicklung im Sinne 
aktiver Gestalter sich weiteres betriebliches 
Prozesswissen sowie Wissen über Industrie 
4.0-Use Cases aneignen können, um damit 
neue Anforderungen an die Qualifizierung und 
Kompetenzen der Prozessbeteiligten sowie an 
die Organisationsentwicklung mit Hilfe des 
„Checks der Kompetenzanforderungen für die 
Industrie 4.0“ zu identifizieren. 

Dieser umfasst ein fokussiertes Bewertungsver-
fahren sowie Vorschläge für Gestaltungsoptio-

nen der Personal- und Organisationsentwick-
lung. Dadurch lässt sich die Transformation 
durch geeignete Personal- beziehungsweise 
Organisationsentwicklungs-Maßnahmen mit-
gestalten und beschleunigen.

Grundlage für die Durchführung der hier be-
schriebenen vierten Workshop-Phase zur Per-
sonal- und Organisationsentwicklung sind die 
Rollenklärung, die Prozessanalyse sowie die 
Veränderungen bei Tätigkeiten und Arbeitsbe-
dingungen. In der Prozessanalyse haben sich 
die Beteiligten ein umfassendes Verständnis 
des derzeitigen und des zukünftigen Prozesses 

bzw. des Industrie 4.0-Use Case sowie der da-
mit erfolgten Prozessveränderungen erarbeitet. 
Der vierte Workshop mit dem Schwerpunkt 
„Veränderung der Kompetenzanforderungen 
und Gestaltungsoptionen der Personal- und 
Organisationsentwicklung“ schließt folgende 
vier Schritte ein:
1. die Wichtigkeit einzelner Kompetenzen im 

konkreten Industrie 4.0-Use Case einschät-
zen,

2. den Veränderungsgrad der Kompetenzan-
forderung zwischen bisheriger Tätigkeit und 
dem neuen Industrie 4.0-Use Case bewerten, 

Kompetenz für Industrie 4.0 – Unterstützung durch Personalentwicklung 

Workshop 4: Veränderung der Kompetenzanforderungen und Gestaltungsoptionen 
der Personal- und Organisationsentwicklung

Beteiligte Verantwortliche aus Personalabteilungen und Betriebsräte

Ziel Unterstützung des Industrie 4.0-Use Case durch passende PE-/OE-Maßnahmen

Inhalt und Werkzeug Kompetenzanforderungen der Tätigkeiten im Industrie 4.0-Use Case 
systematisch aufnehmen und mit den aktuellen Kompetenzanforderungen 
abgleichen, je nach Veränderungsgrad passende PE-/OE-Maßnahmen 
auswählen
Check der Kompetenzanforderungen für Industrie 4.0
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3. geeignete Gestaltungsoptionen aus dem 
Spektrum der Personal- und Organisations-
entwicklung ableiten sowie

4. die Gestaltungsoptionen hinsichtlich Nut-
zenpotential und Realisierbarkeit im betrieb-
lichen Kontext bewerten und die unterneh-
merische Entscheidung vorbereiten.

Im Schritt 1 werden das Kompetenzspektrum, 
die Kompetenzdimensionen und die Bedeu-
tung jeder einzelnen Kompetenz bezüglich der 
Prozessschritte und Aufgaben im Industrie 4.0-
Use Case hinsichtlich ihrer Relevanz diskutiert. 
Dabei werden die vier Kompetenzdimensio-
nen personale Kompetenz, fachlich methodi-
sche Kompetenz, Aktivitäts- und Handlungs-

kompetenz sowie soziale und kommunikative 
Kompetenzen betrachtet (vgl. Erpenbeck/Ro-
senstiehl). Jede dieser Dimensionen wird durch 
weitere spezifische Kompetenzen näher be-
schrieben (siehe Abbildung 10 und den Check 
der Kompetenz-Anforderungen für Industrie 
4.0 im Anhang 4).

1. Relevanz von 
Kompetenzen für 
den Industrie 4.0-

Use Case 
einschätzen

2. Veränderungsgrad 
der Kompetenz-
anforderungen 

bewerten

3. PE- und/oder OE-
Gestaltungs-

optionen ableiten

4. Maßnahmen 
bewerten und 

Entscheidungsvorlage 
erstellen

Abbildung 10: Vorgehen „Check der Kompetenz-Anforderungen für Industrie 4.0“
(eigene Darstellung)

Dann wird die Wichtigkeit der einzelnen Kom-
petenzen für die neuen Prozesse und Tätigkei-
ten des Industrie 4.0-Use Case eingeschätzt und 
bewertet. Es wird der Frage nachgegangen, wie 
wichtig die jeweilige Kompetenz für das Gelin-
gen des Industrie 4.0-Use Case ist. Dabei wird 
eine Bewertung mit den Abstufungen von „un-
wichtig“ über „wichtig“ bis „unerlässlich“ vor-

genommen. Das Ergebnis ist das gemeinsame 
Wissen über die erforderlichen Kompetenzen 
aus einem weiten Kompetenzspektrum sowie 
eine Rangfolge bestimmter Kompetenzen für 
das Gelingen des Industrie 4.0-Use Case.

Im Schritt 2 wird auf  der Basis der Prozes-
sanalyse der Frage nachgegangen, wie stark die 
Veränderung der wichtigen Kompetenzanfor-
derungen bezogen auf  die Prozesse und Auf-
gaben im Industrie 4.0-Use Case im Vergleich 
zum bisher praktizierten Prozess sind. Die 
relevanten Kompetenzanforderungen werden 
dann hinsichtlich ihrer jeweiligen Verände-
rungsstärke für Mitarbeitergruppen prozessori-
entiert bewertet (Veränderungsgrad). 

Es wird der Frage nachgegangen, wie stark sich 
die Kompetenzanforderung bezogen auf  den 
Industrie 4.0-Use Case im Vergleich zu den bis-
herigen Tätigkeiten verändert. Dies wird mit 
Abstufungen von „keine Veränderung“ über 
„geringe Veränderung“ und „mittlere Verände-
rung“ bis „große Veränderung“ bewertet. Da-
mit wird festgestellt, wie stark wichtige Kom-
petenzen für den neuen Prozess entwickelt 
oder neu erworben werden müssen.
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Abbildung 11: Kompetenzspektrum im Check der Kompetenz-Anforderungen für Industrie 4.0

Im Schritt 3 werden die Gestaltungsoptionen 
der Personal- und der Organisationsentwick-
lung (PE/OE) abgeleitet, welche die Umset-
zung des Use Case unterstützen. Es geht um 
die Auswahl unterstützender Maßnahmen für 
den Industrie 4.0-Use Case aus einem breiten 
Spektrum von Gestaltungsoptionen der Per-
sonal- bzw. Organisationsentwicklung. Die 
Fragestellung lautet hier, welche notwendigen 
Gestaltungsoptionen der Personal- oder Orga-
nisationsentwicklung sich für die betroffenen 

Kompetenzspektrum

personale Kompetenz 
wie z. B. Eigenverantwortung, Loyalität zum Unternehmen, Veränderungsmotivation oder kollegiale 
Unterstützung

fachlich-methodische Kompetenz 
wie z. B. technische oder betriebswirtschaftliche Expertise, Prozesskompetenz, Projektmanagement-
kompetenz

Aktivitäts-/Handlungskompetenz 
wie z. B. ergebnisorientiertes Handeln, Initiative ergreifen, Impulse geben

sozial-kommunikative Kompetenz 
wie z. B. Konflikt- und Problemlösungsfähigkeiten, Kreativität

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus dem Ver-
änderungsgrad ableiten lassen.

Hier können sich Verantwortliche aus Perso-
nalabteilungen gemeinsam mit den Betriebs-
räten und anderen Interessenspartnern an der 
Veränderung der Kompetenzanforderungen, 
am Veränderungsgrad, orientieren. Denn die 
Gestaltungsoptionen und Maßnahmen unter-
scheiden sich einerseits hinsichtlich ihres Ge-
staltungsumfangs und anderseits hinsichtlich 
ihrer Gestaltungstiefe, das heißt sie erfordern 

unterschiedlich starke Eingriffe (Interventions-
stärke). Damit entsprechen die Gestaltungsop-
tionen und Maßnahmen den unterschiedlichen 
Stärken der Veränderung auf  der personellen 
beziehungsweise organisatorischen Ebene. 

Je nach Veränderungsgrad werden die ent-
sprechenden Maßnahmen der Personal- bezie-
hungsweise Organisationsentwicklung aus drei 
Stufen bzw. drei Interventionsstärken ausge-
wählt, die sich wie folgt unterscheiden:

 • Die erste Stufe umfasst Maßnahmen der 
Qualifizierung und der Kompetenzent-
wicklung.

 • Die zweite Stufe umfasst Maßnahmen der 
integrierten Personal- und Organisations-
entwicklung aus den Bereichen „Führung 
und Orientierung geben“ sowie „Organi-
sationsentwicklung und Transformation“.

 • Die dritte Stufe umfasst Maßnahmen zur 
Veränderung der quantitativen Personal-
ausstattung und des Personaleinsatzes.

In der ersten Stufe richten sich die Maßnah-
men vor allem an die Beschäftigten, die an der 
Transformation beteiligt sind. Sie können mit 
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Qualifizierungen und Kompetenzentwicklung 
auf  ihre neuen Tätigkeiten vorbereitet werden. 

In der zweiten Stufe sind umfassendere Maß-
nahmen der Personal- und Organisations-
entwicklung erforderlich. Außerdem müssen 
weitere Personen in die Maßnahmen einbezo-
gen werden. Gefordert sind hier auch die Füh-
rungskräfte bzw. die Unternehmensleitungen. 
Es verändern sich beispielsweise Stellen- bzw. 
Abteilungszuschnitte, Arbeitsabläufe oder die 
Unternehmensorganisation. 

In der dritten Stufe werden Maßnahmen erfor-
derlich, die an der Veränderung der quantita-
tiven Personalausstattung und dem Personal-
einsatz ansetzen, da die neuen Anforderungen 
mit den aktuell beschäftigten Personen nicht 
erreicht werden können.

Im Schritt 4 werden die oben ausgewählten 
und möglichen Gestaltungsoptionen bewer-
tet, weiter eingegrenzt und festgelegt, indem 
sie hinsichtlich ihres zu erwartenden Nutzen-
potentials und der Realisierbarkeit im betrieb-
lichen Kontext bewertet werden. Es wird der 
Frage nachgegangen, welche der abgeleiteten 
Gestaltungsoptionen weiterverfolgt werden.  

Dies erfolgt beispielsweise mit Metaplankarten 
auf  einer Metaplanwand in einem Workshop 
mit relevanten Interessenspartnern und ent-
sprechend fachkundigen Akteuren (siehe Ab-
bildung 13).

Die Bewertung kann nach folgenden Merkma-
len erfolgen: 
 • der Gestaltungsoption bzw. Maßnahme 

wird eine geringe/mittlere/hohe Nutzen- 

erwartung bei der Veränderung durch den 
Industrie 4.0-Use Case zugeschrieben;

 • die Gestaltungsoption beziehungsweise 
Maßnahme hat eine geringe/mittlere/
hohe Passung mit strategischen oder ope-
rativen Veränderungszielen;

 • die Gestaltungsoption beziehungsweise 
Maßnahme liefert geringe/mittlere/hohe 
Wert-Beiträge zur Veränderung;

Veränderung der Kompetenz- 
anforderung

Gestaltungsoptionen für PE- und OE-Maßnahmen
(mit zunehmender Interventionsstärke)

geringe Veränderung
(Interventionsstufe I)

• Qualifizieren, z. B. unternehmensinterne Weiterbildungen, off-
the-Job-Trainings, externe Schulungen, E-Learning

• Kompetenzentwicklung, z. B. Coaching, on-the-job-Training, 
Experimentierräume oder Lerninseln

mittlere Veränderung
(Interventionsstufe II)

• Führung und Orientierung geben, z. B. Leitbild entwickeln, 
Führungskräfte schulen, Empowerment

• Organisationsentwicklung, z. B. Analyse und Optimierung der 
Arbeitsabläufe, Teamgestaltung, Change Management

große Veränderung 
(Interventionsstufe III)

• Änderung des Personalbedarfs, z. B. quantitativen 
Personalbedarf bestimmen, Einstellungen, Versetzungen, 
Nachwuchsförderung

Abbildung 12: Gestaltungsoptionen für Personal- und Organisationsentwicklung nach Veränderungs- und 
Interventionsgrad (eigene Darstellung)
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 • die Gestaltungsoption bzw. Maßnahme hat 
ein geringes/mittleres/hohes Synergiepo-
tenzial mit anderen Maßnahmen.

Kriterien für die Realisierbar- bzw. Machbarkeit 
können unter anderem aus folgenden Beispie-
len im Workshop ausgewählt werden: 
 • weniger gute/ausreichend gute/gute 

Vorerfahrungen mit ähnlichen Gestal-
tungsoptionen bzw. Maßnahmen in der 
Vergangenheit;

 • gering/mittel/hoch eingeschätzte Ak-
zeptanz für die Gestaltungsoption bzw. 
Maßnahme;

 • geringer/mittlerer/hoher Aufwand für 
die Gestaltungsoption bzw. Maßnahme 
erforderlich;

 • geringe/mittlere/hohe Dauer für die Ge-
staltungsoption beziehungsweise Maßnah-
me.

Als Ergebnis liegen bewertete, interaktiv ab-
gestimmte und festgelegte Maßnahmenbündel 
bestehend aus Personal- oder Organisations-
entwicklungsmaßnahmen vor. 

Die Maßnahmenbündel, deren Nutzen und 
Realisierbarkeit mit hoch eingeschätzt werden, 

können sofort angegangen werden. So können 
schnelle Erfolge erzielt werden, die in der Be-
legschaft motivierend wirken. Andere Maßnah-
menbündel sind eher mittelfristig anzulegen. 
Möglicherweise braucht es noch den Aufbau 
von zusätzlichen Ressourcen wie eines Bud-
gets, weitere Planungsschritte, Akzeptanzsiche-
rung oder weitere inhaltliche Abstimmungen 
mit Interessenspartnern. Hier ist noch einmal 
zu überlegen, welche Maßnahmen umgesetzt 
werden sollen.

Maßnahmenbündel, deren Nutzen und Rea-
lisierbarkeit nur gering bis mittel eingeschätzt 
werden, sind besonders kritisch zu betrachten. 
Vielleicht müssen sie langfristig eingeplant wer-
den, oder neu konzipiert oder unter Umstän-
den ganz auf  ihren Sinn hinterfragt werden.

Abbildung 13: Bewertung der PE-/OE-Gestaltungs- 
optionen (eigene Darstellung)

Nutzen

Realisierbarkeit

hoch

niedrig hoch

hoher
Realisierungserfolg

mittelfristig
möglich

langfristig möglich
sinnvoll?
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Kooperativ in die Zukunft – nachhaltige Unterstützung der Transformation

Verantwortliche aus Personalabteilungen und 
Betriebsräte können Gestaltungsimpulse auf  
dem Weg in die Industrie 4.0 geben. Das zei-
gen die exemplarischen Use Cases des Projekts. 
Industrie 4.0 kann – und muss – betrieblich 
gestaltet werden, damit die Transformation ge-
lingt.

Im Workshopkonzept spiegeln sich die zentra-
len Schritte wider: die Entwicklung des eigenen 
Rollenverständnisses, die Verständigung über 
betriebliche Industrie 4.0-Projekte mit ihren 
Auswirkungen auf  Arbeitsorganisation, Ar-
beitsbedingungen und konkrete Gestaltungs-
beiträge. In vier Arbeitsschritten wird dieses 
Vorgehen etabliert. Einen betrieblichen Rah-
men dafür bieten 

 • Prozessvereinbarungen für Industrie 
4.0-Projekte mit 

 • Leitplanken und 

 • einer etablierten Beteiligung von Ver-
antwortlichen der Personalabteilung und 
Betriebsräten.

Beteiligung durch Prozessvereinbarungen

Vereinbarungen über digitale Technik müssen 
diesen Prozess absichern und damit flexibel 
auf  die stetigen Veränderungen reagieren kön-
nen. Formal findet die Beteiligung von Be-
triebsräten häufig in IT-Ausschüssen statt, in 
denen der Schutz der Beschäftigten vor Verhal-
tens- und Leistungskontrolle im Vordergrund 
steht. Doch damit verharren diese in der Rolle 
des Verwalters und Bewahrers. Betriebe lassen 
deren Potenziale der organisationalen und so-
zialen Gestalter ungenutzt. Ein kooperativer 
Prozess mit regelmäßigem Austausch kann hier 
die Rollen von Betriebsräten und Personalver-
antwortlichen fortschreiben und in einer ent-
sprechenden Prozessvereinbarung abgesichert 
werden. Im Unterschied zu einer klassischen 
Betriebsvereinbarung werden hier vor Einfüh-
rung neuer Technologien nicht alle möglichen 
Risiken regulatorisch ausgeschlossen, sondern 
sie definiert einen Prozess, in dem durch Ve-
rifizierung und Rekursionsschleifen lernende 
Systeme unterstützt werden.

Abbildung 14: Prozessvereinbarungen, Leitplanken und eine etablierte  
Beteiligung als Brücke in die Industrie 4.0 (eigene Darstellung)
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Leitplanken für Industrie 4.0-Projekte: 

In solchen Prozessvereinbarungen kann es 
sehr hilfreich sein, schon vor dem Prozessstart 
„Leitplanken“ zu vereinbaren, die im gesam-
ten Entwicklungsprozess nicht überschritten 
werden dürfen. Dies gibt allen Beteiligten die 
Sicherheit, sich in Ruhe auf  die Veränderung 
einzulassen.

So können in Pilotbereichen mit neuen Tech-
nologien vorab folgende Leitplanken verein-
bart werden: kein Personalabbau, Erhalt der 
Qualifikationsstruktur, die Verbesserung der 
Arbeitsbedingungen der Beschäftigten,  keine 
Steigerung des Leistungsdrucks und des Stres-
ses, eine Flexibilisierung der Arbeitszeitmodel-
le auch für Beschäftigte sowie Ausschluss einer 
Leistungs- und Verhaltenskontrolle. Solange 
das Pilotprojekt innerhalb dieser Leitplanken 
bleibt, müssen nicht vorab alle Mitbestim-
mungsrechte des Betriebsrats in einer Betriebs-
vereinbarung geregelt sein. 

Etablierte Beteiligung

Die Technik steht häufig im Vordergrund. Die-
sen Eindruck vermitteln viele betrieblichen 

Erfahrungen im Projekt und bei Beratungen. 
Zwar müssen Betriebsräte der Einführung 
neuer Technik zustimmen und werden deshalb 
regelmäßig über IT-Ausschüsse beteiligt. Aber 
sie verstehen das vor allem als Blockade dessen, 
was den Beschäftigten Nachteile bringt. Ver-
antwortliche aus Personalabteilungen bleiben 
bei Projekten inhaltlich eher außen vor, sind 
mit der „Personalverwaltung“ statt mit Perso-
nalentwicklung beauftragt. Mit der Erfassung 
der Industrie 4.0-Use Case, dem Verständnis 
für die Veränderung der Arbeitsbedingungen 
und dem Angebot von Maßnahmen der Perso-
nalentwicklung erhalten sie eine Aufgaben auf  
dem Weg in die Industrie 4.0. Die Schritte des 
Verstehens, der Veränderung der Arbeitsbedin-
gungen und ihrer Gestaltung kann im Sinne ei-
ner kontinuierlichen Verbesserung (KVP), im 
Sinne eines „KVP-Zyklus“ im Unternehmen 
etabliert werden.

Einen eigenen Zugang zu den Beschäftigten 
in ihren Arbeitsprozessen haben die Betriebs-
räte. Diese ihnen eigene Expertise können sie 
in die Gestaltung von Industrie 4.0-Projekten 
einbringen.
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Die Anwendung des Konzepts „Transforma-
tionsbeschleuniger“ zeigt Herausforderungen 
– oder Hürden – für Verantwortliche aus Per-
sonalabteilungen und Betriebsräte. Gleichzeitig 
verdeutlicht es aber auch die möglichen Wert-
beiträge des Konzepts, die im Folgenden exem-
plarisch skizziert werden.

Verantwortliche aus Personalabteilungen und 
Betriebsräte haben mit dem „Alltagsgeschäft“ 
häufig genug zu tun. Ob es – wie im Frühjahr 
bis  Herbst 2019 – die hohe Auslastung und eine 
damit verbundene Arbeitsbelastung ist, oder ob 
die Covid 19-Pandemie mit ihren betrieblichen 
Folgen, wie Änderung der Arbeitsorganisation 
und die Bewältigung einer Unterauslastung ist. 
Derartige Situationen machen jedoch deutlich, 
dass partizipative und kooperative Vorgehens-
weisen zwar anfänglich fast immer mehr Zeit 
und Kapazität zur Abstimmung zwischen den 
Interessenspartnern zu benötigen scheinen, 
aber am Ende weniger Widerstand sowie ab-
gestimmte, bessere und stabilere Ergebnisse 
schaffen.

Für die Beteiligung an vordergründig tech-
nischen Industrie 4.0-Projekten bis hin zur 

Erfahrungen bei der betrieblichen Umsetzung

Strategiediskussion und -gestaltung müssen 
Verantwortliche aus Personalabteilungen so-
wie Betriebsräte und Betriebsrätinnen zusätz-
liche Kapazitäten freigeschaufeln. Die knappe 
Zeit stellte vor allem für die Verantwortlichen 
aus Personalabteilungen die größte Heraus-
forderung dar. Aus diesen Gründen sieht das 
Workshopkonzept eine besonders stringen-
te Terminplanung vor, die auf  diese Situation 
Rücksicht nimmt. Die einzelnen Workshops 
sind zeitlich knapp bemessen, standardisiert 
und unterstützen die Teilnehmenden mit be-
währten Methoden.

Eine weitere Hürde besteht im teilweise sehr 
unterschiedlichen Industrie 4.0-Verständnis. 
Hier bietet das Workshopkonzept methodi-
sche Unterstützung dabei, das sich die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer im Dialog und bei 
kooperativer Umsetzung ein gemeinsames Ver-
ständnis erarbeiten.

Unterschätzt wird oft, dass Industrie 4.0-An-
wendungen mit zunehmender Vernetzung 
und Transparenz die Arbeit im Unternehmen 
grundlegend verändern. Hier fehlt häufig auch 
eine für das Unternehmen formulierte Digi-

Abbildung 15: Hürden auf  dem Weg in die Industrie 4.0  
(eigene Darstellung)
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talisierungsstrategie. Ort werden nur einzelne 
Anwendungen betrachtet und eingeführt. Dies 
ist eher eine Herausforderung für die Betriebs-
räte als für die Verantwortlichen in Personal-
abteilungen, obwohl Erstere systematischer in 
IT-Fragen eingebunden sind. Für Betriebsräte 
steht das Bewahren guter Arbeitsbedingungen 
im Vordergrund. Teilweise fällt es ihnen schwer, 
sich auf  die grundlegenden Veränderungen 
hin zu einem Industrie 4.0-Unternehmen und 
dessen Gestaltungsanforderungen einzulassen. 
Allerdings werden sie hier in einigen Unterneh-
men auch außen vor gelassen, zum Teil unbe-
absichtigt, zum Teil aber auch absichtlich. 

Das Workshopkonzept Transformationsbe-
schleuniger zielt auf  dieses Defizit ab. Betriebs-
räte und Mitarbeitende aus Personalbereichen 
sollen aktiviert werden und ihre Kernkompe-
tenzen frühzeitig einbringen. Sie sollen die 
Folgewirkungen von Digitalisierung aus ihrer 
Perspektive und Kernkompetenz fundiert an-
tizipieren können. Betriebsräte und -rätinnen 
sollen für ihre Entscheidungen das nötige 
Technologiewissen aufbauen. Dafür brauchen 
beide grundlegendes Industrie 4.0-Prozess- 

und -Anwendungswissen, um mit ihren Beiträ-
gen die Potenziale der Industrie 4.0 möglichst 
umfänglich auszuschöpfen.

Die Beschleunigung der Transformation zum 
digitalisierten Unternehmen beruht auf  der ko-
operativen Gestaltung durch Personalabteilun-
gen und Betriebsräte. Dieser gemeinsame Pro-
zess ist in einigen Betrieben schwierig, wenn 
sich die Betriebsparteien eher in Konfrontation 
gegenüberstehen. Hier zeigten sich im Projekt 
beispielsweise Differenzen zwischen Unterneh-
menszentralen und -standorten. Während die 
Unternehmenszentralen für sich eine strategi-
sche Bedeutung des Projekts sahen und es ger-
ne an mehreren Standorten umgesetzt hätten, 
lehnten die Personalverantwortlichen an den 
Standorten die konkrete Umsetzung ab. Der-
art eingefahrenes Verhalten in Organisationen 
oder bestehende Konfrontationen können mit 
dem Konzept des Transformationsbeschleuni-
gers leider  nicht gelöst werden können. 

Aber bewältigten die Akteure diese Hürden, 
erwies sich das Workshopkonzept als zielfüh-
rend: Beide Gruppen benannten für sich den 
Gestaltungswillen und konnten in den konkre-

ten Anwendungsfällen Gestaltungsempfehlun-
gen zum Erhalt guter Arbeitsbedingungen und 
Personalentwicklungsmaßnahmen erarbeiten. 
Das Konzept kann sich als gute Praxis in den 
innovativen Unternehmen Baden-Württem-
bergs bewähren.
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Projektpartner

Die IMU Institut GmbH

forscht zur beteiligungsorientierten Gestaltung von Arbeit und Digitalisierung. Außerdem berät es 
zu Arbeitsgestaltung bei Ganzheitlichen Produktionssystemen und betrieblichen Digitalisierungspro-
jekten. Im Zentrum der Forschungsvorhaben stehen die zielgerichtete Zusammenführung der Inte-
ressen von Unternehmen und Beschäftigten sowie die systematische Beteiligung von Betriebsräten 
und Beschäftigten.

Projektbearbeitende sind Sylvia Stieler, Dr. Martin Schwarz-Kocher und Maike Geppert.

Kontakt: Sylvia Stieler (sstieler@imu-institut.de oder 0711-2 37 05-23)

Das Fraunhofer Institut für Arbeitswissenschaft und Organisation (IAO)

forscht und berät Industrieunternehmen zur Organisationsentwicklung und zu Digitalisierungsstra-
tegien. Im Verbund mit anderen Instituten der Fraunhofer Gesellschaft arbeitet es an der Frage, wie 
(Produktions-)Arbeit zukünftig aussieht und gestaltet werden kann.

Projektbearbeitende sind Dr. Ulrich G. Schnabel und Jessica Mack.

Kontakt: Dr. Ulrich G. Schnabel, (ulrich.schnabel@iao.fraunhofer.de oder 0711-970 22 65)
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Anhang 1a: Fragebogen zum Rollenbild für Verantwortliche aus Personalabteilungen

Quelle: eigene Darstellung



26

Anhang 1b: Fragebogen zum Rollenbild für Betriebsräte

Quelle: eigene Darstellung
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Anhang 2a: Formblatt zur Darstellung des 
Industrie 4.0-Use case Projekt-Steckbrief

Titel

Projektverantwortliche • Name, Organisationseinheit, E-Mail und Telefonnummer

Projektbeschreibung, 
Projektziel

• Kurzbeschreibung des Vorhabens
• Grund für die Einführung/Änderung
• bei Änderungen bei technischen Systemen: Ersatz von welchen Systemen 

oder Ergänzung?

betroffene Standorte 
und Beschäftigte

• einzelne Standorte/alle Standorte oder
• einzelne Organisationseinheiten an mehreren Standorten?
• Anzahl betroffener Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

Terminplanung • Pilotprojekt geplant? (Anzahl Standorte und Beschäftigte)
• geplante Inbetriebnahme und Standorte

Auswirkungen auf Ar-
beitnehmer und  
Arbeitnehmerinnen

• Anzahl betroffener Beschäftigter und Organisationseinheiten
• derzeitige Eingruppierung und ggf. Veränderungen
• Änderung der Tätigkeiten, Arbeitsplätze, Arbeitsabläufe oder Ar-

beitsumgebungen (kurze Beschreibung)
• Qualifizierungsbedarfe
• Personaleinsparungen beabsichtigt (Angabe von Vollzeitstellen)?
• mögliche Datenauswertungen und Schutz persönlicher Daten

Unterlagen/ 
Anlagen ...
sonstige Hinweise ...

Quelle: eigene Darstellung
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Anhang 2b: Raster zur Tätigkeitserfassung

Analyseraster Tätigkeitsveränderungen

Beschreibung von Arbeitsschritt 1 Arbeitsschritt 2 Arbeitsschritt X

Steuerungsimpulsen

Prozesselementen

Arbeitsaufgaben/
konkretenTätigkeiten

Fehlermöglichkeiten und 
-behebung 

Änderungen im 
Industrie 4.0-Use Case 

zugehörige Regelwerken

Quelle: eigene Darstellung
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Anhang 3: QAB-Check

Verschlechterung unverändert Verbesserung

Ergonomie
• Ausleuchtung
• Geräuschpegel
• Raumtemperatur, Zugluft
• Gefahrstoffe
• schwere Lasten
• Körperhaltung (stehen, gehen, sitzen)

☐ ☐ ☐
  

Ursache:

Komplexität
• planen, ausführen, kontrollieren
• umrüsten
• reinigen, warten, instand halten
• Qualitätsprüfungen
• Störungsbeseitigung
• Rotation, Aufgabenwechsel

☐ ☐ ☐

Ursache:

Leistung/Stress
• bewältigbare Aufgaben
• Störungen stressfrei beheben
• Rückfragen Vorgesetzte
• Häufigkeit von Störungen
• Zielkonflikte

☐ ☐ ☐

Ursache:

Selbständigkeit
• Arbeitsgeschwindigkeit
• Vorgehensweise
• Auftragsreihenfolge
• persönliche Arbeitsunterbrechungen
• Zugang zu Informationen

☐ ☐ ☐

Ursache:

Beteiligung
• Einfluss auf Prozessverbesserungen
• aktive Rolle bei Fehlerbehandlung
• Gestaltung von Arbeit und Arbeitsplatz
• Anschaffung von Arbeitsmitteln

☐ ☐ ☐

Ursache:

Kommunikation, Kooperation, 
Rückmeldungen und Information
• Abstimmung mit Kollegen
• Kommunikation mit Kollegen möglich
• Kenntnis des Gesamtprozesses
• Rückmeldung zu Arbeitsergebnis

☐ ☐ ☐

Ursache:

Arbeitsplatz- und Entgeltsicherung ☐ ☐ ☐

Ursache:

Wie hat sich die Veränderung insgesamt 
auf Ihre Arbeitsbedingungen ausgewirkt?

☐ ☐ ☐

Ursache:

Quelle: eigene Darstellung
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Anhang 4: Check der Kompetenzanforderungen für Industrie 4.0

Quelle: eigene Darstellung
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Quelle: eigene Darstellung
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